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RS OGH 1999/6/7 8Ob115/99s
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.06.1999

Norm

ZPO §163 Abs1

ZPO §163 Abs3

KO §7

Rechtssatz

Die Rechtsmittelfrist gegen eine gemäß § 163 Abs 3 ZPO während der Unterbrechung zulässigerweise zugestellte

Entscheidung wird durch Zustellung des Beschlusses über die Aufnahme des Verfahrens in Lauf gesetzt.

Entscheidungstexte
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